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1. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend 1.47

Satzungsänderungsantrag Bundesordnung 
Formulierungen zu Gemeinnützigkeit und Rechtsträger

Beschluss der BDKJ-Hauptversammlung 25.04.2008

§ 33a Gemeinnützigkeit
(1) Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittel-

bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnit-
tes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord-
nung (AO). Zweck des Verbandes ist die Förderung
der Jugendhilfe.

(2) Die gemeinnützigen Zwecke werden insbesondere
verwirklicht durch die Förderung der überdiözesa-
nen und bundesweiten Aufgaben der Katholischen
Jugendarbeit und Jugendseelsorge des Bundes der
Deutschen Katholischen Jugend. Als anerkannter
freier Träger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII
führt der Verband eigene Angebote der Jugendar-
beit durch.

(3) Der Verband widmet sich der Beschaffung und
Weitergabe der erforderlichen Geld- und Sachmit-
tel für seine satzungsmäßigen Zwecke. Die Be-
schaffung und Weitergabe von Mitteln erfolgt aus-
schließlich zur Verwirklichung steuerbegünstigter
Zwecke durch steuerbegünstigte Körperschaften. 

(4) Der Verband ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(5) Die Mittel des Verbandes dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer
Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen
Zuwendungen aus Mitteln des Verbandes. Mitglie-
der des Verbandes, die selbst nicht steuerbegün-
stigt sind, erhalten keine Mittel des Verbandes und
daraus finanzierte Leistungen.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben begünstigt
werden, die dem Zweck des Verbandes fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

(7) Bei Auflösung des BDKJ im Bundesgebiet oder
Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt beste-
hendes Vermögen dem Jugendhaus Düsseldorf e.V.
zu, der es unmittelbar und ausschließlich für ge-
meinnützige und kirchliche Zwecke im Sinne der
Abgabenordnung sowie für Zwecke der kirchlichen
Jugendarbeit zu verwenden hat.

§ 33b Rechts- und Vermögensträger

(1) Die Vermögensinteressen des BDKJ im Bundesge-
biet werden vom gemeinnützigen BDKJ-Bundes-

stelle e.V. als Rechtsträger wahrgenommen. Die
Gemeinnützigkeit ist für die Rechtsträgerschaft
notwendig. Mitglieder des BDKJ-Bundesstelle e.V.
sind die Mitglieder des Bundesvorstandes und die
Mitglieder des Hauptausschusses. Der BDKJ-Bun-
desstelle e.V. haftet nur im Rahmen seiner sat-
zungsgemäßen Zuständigkeit.

(2) Der BDKJ im Bundesgebiet soll nach Möglichkeit
Zuwendungen und Vermögen seinem Rechtsträger
übereignen oder durch diesen unmittelbar in Emp-
fang nehmen lassen. 

(3) Die Bundesstelle hat ihren Sitz im Jugendhaus
Düsseldorf. Ihre Organisation und Leitung ist Auf-
gabe des Vorstandes des BDKJ-Bundesstelle e.V.
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